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16. BDG 1979 § 14 gültig von 01.05.1996 bis 31.07.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996

17. BDG 1979 § 14 gültig von 01.01.1996 bis 30.04.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 820/1995

18. BDG 1979 § 14 gültig von 01.01.1995 bis 31.12.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 43/1995

19. BDG 1979 § 14 gültig von 27.06.1992 bis 31.12.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 314/1992

20. BDG 1979 § 14 gültig von 01.09.1990 bis 26.06.1992 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 447/1990

21. BDG 1979 § 14 gültig von 01.01.1984 bis 31.08.1990 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 612/1983

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240918_W293_2298308_1_00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240918_W293_2298308_1_00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20240918_W293_2298308_1_00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008470&Artikel=&Paragraf=14&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40220666
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40206316
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40171886
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40159583
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40145310
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40133711
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40103575
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40078880
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40078362
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40078361
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR40034408
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12114413
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12112443
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12111196
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12111522
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12111005
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12110118
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12106059
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12104838
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/333/P14/NOR12100074
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&Artikel=133&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40197303
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40201324
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40201325
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40154584


6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974
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1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W293 2298308-1/4E

BESCHLUSS

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin MMag. Dr. Monika ZWERENZ, LL.M. als Vorsitzende und Mag.

Monika KREMSER und Ing. Mag. Peter DITRICH als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX , vertreten durch

Rechtsanwälte Ehm, Metz, Mödlagl, Schönbrunner Straße 42/6, 1050 Wien, gegen den Bescheid des Österreichische

Post AG, Personalamt XXXX vom 02.05.2024, Zl. XXXX beschlossen:Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die

Richterin MMag. Dr. Monika ZWERENZ, LL.M. als Vorsitzende und Mag. Monika KREMSER und Ing. Mag. Peter DITRICH

als Beisitzer über die Beschwerde von römisch 40 , vertreten durch Rechtsanwälte Ehm, Metz, Mödlagl, Schönbrunner

Straße 42/6, 1050 Wien, gegen den Bescheid des Österreichische Post AG, Personalamt römisch 40 vom 02.05.2024, Zl.

römisch 40 beschlossen:

A)

In Erledigung der Beschwerde wird der angefochtene Bescheid aufgehoben und die Angelegenheit gemäß § 28 Abs. 3

VwGVG zur Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückverwiesen.In Erledigung der Beschwerde

wird der angefochtene Bescheid aufgehoben und die Angelegenheit gemäß Paragraph 28, Absatz 3, VwGVG zur

Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückverwiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Begründung:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer befand sich ab dem 10.03.2023 im Krankenstand. Das Personalamt XXXX der

Österreichischen Post AG (in der Folge: belangte Behörde) leitete ein amtswegiges Ruhestandsversetzungsverfahren

gemäß § 14 BDG 1979 ein. Im Oktober 2023 erfolgten Untersuchungen hinsichtlich der Dienstunfähigkeit durch die

Pensionsversicherungsanstalt (in der Folge: PVA). 1. Der Beschwerdeführer befand sich ab dem 10.03.2023 im

Krankenstand. Das Personalamt römisch 40 der Österreichischen Post AG (in der Folge: belangte Behörde) leitete ein

amtswegiges Ruhestandsversetzungsverfahren gemäß Paragraph 14, BDG 1979 ein. Im Oktober 2023 erfolgten

Untersuchungen hinsichtlich der Dienstunfähigkeit durch die Pensionsversicherungsanstalt (in der Folge: PVA).

2. Mit Schreiben vom 21.11.2023 teilte die belangte Behörde dem Beschwerdeführer mit, dass sich aus den

vorliegenden ärztlichen Gutachten und der am 13.10.2023 erstellten zusammenfassenden Stellungnahme des

chefärztlichen Dienstes der PVA ergäbe, dass der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der

Lage sei, seinen zuletzt dienstrechtlich wirksam zugewiesenen Arbeitsplatz als Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C
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zu erfüllen. Ein entsprechender gleichwertiger Arbeitsplatz könne nicht zugewiesen werden. Die gesetzlichen

Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand seien daher gegeben. Dem Beschwerdeführer wurde die

Möglichkeit eingeräumt, dazu Stellung zu nehmen.

3. Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid wurde der Beschwerdeführer von Amts wegen mit Ablauf jenes

Monats in den Ruhestand versetzt, in dem der Bescheid rechtskräftig werde. Begründend führte die belangte Behörde

aus, dass sich der Beschwerdeführer seit dem 10.11.2023 im Krankenstand beJnde. Unter Zugrundelegung der

anstaltsärztlichen Untersuchung vom 06.04.2023 sei von Amts wegen ein Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand

gemäß § 14 BDG 1979 eingeleitet worden. Nach der letztaktuellen zusammenfassenden Stellungnahme des

chefärztlichen Dienstes der PVA vom 13.10.2023, die anhand der vorliegenden ärztlichen Aussagen erstellt worden sei,

könne der Beschwerdeführer aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung seine dienstlichen Aufgaben auf seinem

zuletzt dienstrechtlich wirksam zugewiesenen Arbeitsplatz Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C, Code 0779, nicht

mehr erfüllen, da ihm fallweise schwere Hebe- und Trageleistungen sowie zeitweises Arbeiten unter

überdurchschnittlichem Zeitdruck nicht mehr möglich seien. Eine leistungskalkülrelevante Besserung der

Hauptursachen der Minderung der Dienstfähigkeit sei nicht möglich. Ein anderer, seiner dienstrechtlichen Stellung

entsprechender Arbeitsplatz, den er aufgrund seines Gesundheitszustandes noch ausüben könnte, stehe nicht zur

Verfügung. 3. Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid wurde der Beschwerdeführer von Amts wegen mit Ablauf

jenes Monats in den Ruhestand versetzt, in dem der Bescheid rechtskräftig werde. Begründend führte die belangte

Behörde aus, dass sich der Beschwerdeführer seit dem 10.11.2023 im Krankenstand beJnde. Unter Zugrundelegung

der anstaltsärztlichen Untersuchung vom 06.04.2023 sei von Amts wegen ein Verfahren zur Versetzung in den

Ruhestand gemäß Paragraph 14, BDG 1979 eingeleitet worden. Nach der letztaktuellen zusammenfassenden

Stellungnahme des chefärztlichen Dienstes der PVA vom 13.10.2023, die anhand der vorliegenden ärztlichen Aussagen

erstellt worden sei, könne der Beschwerdeführer aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung seine dienstlichen

Aufgaben auf seinem zuletzt dienstrechtlich wirksam zugewiesenen Arbeitsplatz Berufskraftfahrer im KFZ-

Lenkerdienst C, Code 0779, nicht mehr erfüllen, da ihm fallweise schwere Hebe- und Trageleistungen sowie zeitweises

Arbeiten unter überdurchschnittlichem Zeitdruck nicht mehr möglich seien. Eine leistungskalkülrelevante Besserung

der Hauptursachen der Minderung der Dienstfähigkeit sei nicht möglich. Ein anderer, seiner dienstrechtlichen Stellung

entsprechender Arbeitsplatz, den er aufgrund seines Gesundheitszustandes noch ausüben könnte, stehe nicht zur

Verfügung.

4. Dagegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde. Begründend führte er aus, dass er sich seit

03.07.2023 nicht mehr im Krankenstand beJnde. Er habe sich am 03.07.2023 zum Dienst gemeldet, sei jedoch von

seinem Vorgesetzten nach Hause geschickt worden, dies mit der Begründung, dass ein Verfahren gemäß § 14 BDG

1979 anhängig sei und er vom Dienst freigestellt werde. Ende Juli/Anfang August 2023 habe er nach Anruf seines

Vorgesetzten den Dienst wieder antreten können und diesen – durch Konsumation von Erholungsurlaub unterbrochen

– bis 21.11.2023 ordnungsgemäß verrichtet. An diesem Tag sei ihm von seinem Vorgesetzten mitgeteilt worden, dass

er nicht mehr fahren dürfe, weil er dienstunfähig sei. Er sei daraufhin neuerlich vom Dienst freigestellt worden.4.

Dagegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde. Begründend führte er aus, dass er sich seit 03.07.2023

nicht mehr im Krankenstand beJnde. Er habe sich am 03.07.2023 zum Dienst gemeldet, sei jedoch von seinem

Vorgesetzten nach Hause geschickt worden, dies mit der Begründung, dass ein Verfahren gemäß Paragraph 14, BDG

1979 anhängig sei und er vom Dienst freigestellt werde. Ende Juli/Anfang August 2023 habe er nach Anruf seines

Vorgesetzten den Dienst wieder antreten können und diesen – durch Konsumation von Erholungsurlaub unterbrochen

– bis 21.11.2023 ordnungsgemäß verrichtet. An diesem Tag sei ihm von seinem Vorgesetzten mitgeteilt worden, dass

er nicht mehr fahren dürfe, weil er dienstunfähig sei. Er sei daraufhin neuerlich vom Dienst freigestellt worden.

Zu den Ergebnissen der Untersuchungen der PVA führte er aus, dass im Leistungskalkül der PVA angeführt sei, dass er

ständig mittelschwere Arbeiten verrichten könne, ihm das Lenken von PKW/LKW ständig möglich sei und auch ein

fallweise forciertes Arbeitstempo geleistet werden könne. Ein Vergleich des AnforderungsproJls des Arbeitsplatzes mit

dem sich aus dem ärztlichen Gutachten ergebenden Leistungskalkül zeige, dass er in der Lage sei, dieses

AnforderungsproJl vollständig zu erfüllen. Dies werde auch durch den Umstand deutlich, dass er trotz laufenden

Verfahrens gemäß § 14 BDG 1979 monatelang dienstlich in seiner angestammten Tätigkeit verwendet worden und es

zu keinerlei Krankenständen gekommen sei. Im Übrigen sei ihm vor Zustellung des Bescheides keinerlei Gelegenheit

geboten worden, sich zum Vorliegen allfälliger Ersatzarbeitsplätze zu äußern. Darüber hinaus vermöge er das
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AnforderungsproJl zu Code 0779 nach wie vor zu erfüllen. Zu den Ergebnissen der Untersuchungen der PVA führte er

aus, dass im Leistungskalkül der PVA angeführt sei, dass er ständig mittelschwere Arbeiten verrichten könne, ihm das

Lenken von PKW/LKW ständig möglich sei und auch ein fallweise forciertes Arbeitstempo geleistet werden könne. Ein

Vergleich des AnforderungsproJls des Arbeitsplatzes mit dem sich aus dem ärztlichen Gutachten ergebenden

Leistungskalkül zeige, dass er in der Lage sei, dieses AnforderungsproJl vollständig zu erfüllen. Dies werde auch durch

den Umstand deutlich, dass er trotz laufenden Verfahrens gemäß Paragraph 14, BDG 1979 monatelang dienstlich in

seiner angestammten Tätigkeit verwendet worden und es zu keinerlei Krankenständen gekommen sei. Im Übrigen sei

ihm vor Zustellung des Bescheides keinerlei Gelegenheit geboten worden, sich zum Vorliegen allfälliger

Ersatzarbeitsplätze zu äußern. Darüber hinaus vermöge er das AnforderungsproJl zu Code 0779 nach wie vor zu

erfüllen.

5. Die belangte Behörde legte die Beschwerde samt Verwaltungsakt dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben

vom 27.08.2024, einlangend im Bundesverwaltungsgericht am 30.08.2024, vor.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Der Beschwerdeführer wurde am XXXX 1965 geboren, steht als Beamter in einem öMentlich-rechtlichen

Dienstverhältnis zum Bund und ist der Österreichischen Post AG zur Dienstleistung zugewiesen. Ihm ist ein

Arbeitsplatz Code 0779, Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse mit

einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7.500 kg) zugewiesen.1.1. Der Beschwerdeführer wurde am römisch 40

1965 geboren, steht als Beamter in einem öMentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund und ist der

Österreichischen Post AG zur Dienstleistung zugewiesen. Ihm ist ein Arbeitsplatz Code 0779, Berufskraftfahrer im KFZ-

Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7.500

kg) zugewiesen.

1.2. Die Behörde leitete von Amts wegen ein Verfahren betreMend Versetzung in den Ruhestand gemäß § 14 BDG 1979

ein.1.2. Die Behörde leitete von Amts wegen ein Verfahren betreMend Versetzung in den Ruhestand gemäß Paragraph

14, BDG 1979 ein.

1.3. Der chefärztlichen Stellungnahme der PVA vom 13.10.2023 sind folgende Diagnosen zu entnehmen:

Hauptdiagnose: koronare Herzkrankheit, diffuse leichtgradige Koronarsklerose bei 40%iger Stenose der LAD

Nebendiagnosen: rezidivierendes Cervicalsyndrom bei Fehlhaltung, degenerativen Veränderungen sowie im MRT

(07.06.2023) beschriebene Protusionen sowie auch Einengung C3/4; rezidivierende Dorsolumbalgie bei Fehlhaltung

und degenerativen Veränderungen; im MRT (07.06.2023) Protusionen sowie auch Prolaps L3-L5 beschrieben

Gemäß ärztlichem Gesamtgutachten vom 09.10.2023 ist eine Leistungskalkül relevante Besserung in Hinblick auf die

Dienstfähigkeit ausgeschlossen.

Dem ärztlichen Gesamtgutachten vom 11.10.2023, erstellt von XXXX , Arzt für Allgemeinmedizin, sind folgende

Angaben zu entnehmen:Dem ärztlichen Gesamtgutachten vom 11.10.2023, erstellt von römisch 40 , Arzt für

Allgemeinmedizin, sind folgende Angaben zu entnehmen:

Ärztliche Beurteilung:

Allgemeinmedizinisch guter AZ, übergewichtiger EZ, kardiorespiratorisch stabil.

AS kommt mit gutem AZ und übergewichtigem EZ zur heutigen Begutachtung. Er ist kardiorespiratorisch stabil.

Bezüglich eines angegebenen Druckschmerzes im Bereich der Brust wurde im 07/2023 eine Koronarangiographie

durchgeführt (LK Krems). In dieser kann eine signiJkante Stenose ausgeschlossen werden. Es zeigt sich jedoch eine

diMuse leichtgradige Koronarsklerose in der proximalen LAD (bis zu 40 % stenosiert). Bei einer Echokardiographie sind

keine regionalen Wandbewegungsstörungen bei guter Pumpfunktion objektiviert worden. Der AS ist medikamentös

eingestellt und beschwerdefrei.

AS ist aus rein allgemeinmed. Sicht vollschichtig für mittelschwere Arbeitsschwere entsprechend dem Leistungskalkül

geeignet.
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Ortho: Orthopäd. Fachgutachten wurde durchgeführt mit entsprechenden obigen Diagnosen. Laut ortho. Beurteilung

sind vollschichtig mittelschwere Tätigkeiten zumutbar – die entsprechenden Einschränkungen wurden im

Gesamtleistungskalkül berücksichtigt.

AS ist vollschichtig für mittelschwere Arbeitsschwere entsprechend dem Leistungskalkül geeignet.

Dem ärztlichen Gutachten vom 09.10.2023, erstellt von XXXX , Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie,

sind folgende Angaben zu entnehmen:Dem ärztlichen Gutachten vom 09.10.2023, erstellt von römisch 40 , Facharzt für

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, sind folgende Angaben zu entnehmen:

Ärztliche Beurteilung:

Bei der heutigen orthopädischen Untersuchung liegt eine gute Beweglichkeit am Stütz- und Bewegungsapparat vor;

PW gibt auch derzeit keine Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat an.

Rezidivierende WS Beschwerden – siehe auch beigelegte Röntgen bzw. MRT 2023 – hier sind degenerative

Veränderungen, Bandscheibenschäden sowie auch eine Neuroforamenstenose C3/4 beschrieben.

Übergewicht mit statischer Überlastung des Stütz- und Bewegungsapparates.

Fußfehlstellung beidseits.

Der übrige Stütz- und Bewegungsapparat von weitgehend altersentsprechendem Aufbrauch und Funktion.

D. PW ist aus rein orthopädischer Sicht für mittelschwere Tätigkeiten entsprechend dem Leistungskalkül vollschichtig

geeignet.

1.4. Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid wurde der Beschwerdeführer von Amts wegen in den Ruhestand

versetzt.

Dem Bescheid können keine Angaben dazu entnommen werden, welche Aufgaben und Tätigkeiten mit dem dem

Beschwerdeführer zugewiesenen Arbeitsplatz verbunden sind. Dem im Akt einliegenden AnforderungsproJl 0779

Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse mit einem zulässigen

Gesamtgewicht von mehr als 7.500 kg) (PT7/-) können die auf dem Arbeitsplatz notwendigen körperlichen und

intellektuellen Ansprüche entnommen werden. Eine Arbeitsplatzbeschreibung liegt nicht vor.

Eine Sekundärprüfung in der Form, dass die belangte Behörde grundsätzlich alle Tätigkeiten der betreMenden

Verwendungsgruppe und deren Anforderungen in physischer und psychischer Hinsicht im Wirkungsbereich der

obersten Dienstbehörde angeführt und angegeben hätte, ob der Beschwerdeführer aufgrund der festgestellten

Restarbeitsfähigkeit imstande ist, diese Tätigkeiten auszuüben, hat nicht stattgefunden.

2. Beweiswürdigung:

Sämtliche Feststellungen konnten unmittelbar aus dem Akt gewonnen werden. Insbesondere liegen im Akt die

ärztlichen Gutachten der PVA zum Antrag auf Dienstunfähigkeit. Diesen Gutachten können die oben angeführten

ärztlichen Beurteilungen entnommen werden.

Die Angaben zum verfahrensgegenständlichen Bescheid sind diesem zu entnehmen. Im Verfahrensakt Jnden sich

weder eine Arbeitsplatzbeschreibung noch nähere Angaben der belangten Behörde zu etwaigen

Verweisungsarbeitsplätzen.

3. Rechtliche Beurteilung:

3.1. Das Bundesverwaltungsgericht hat gemäß § 135a Abs. 2 BDG 1979 unter anderem in Angelegenheiten des § 14

BDG 1979 durch Senat zu entscheiden, wenn eine Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen erfolgt ist.3.1. Das

Bundesverwaltungsgericht hat gemäß Paragraph 135 a, Absatz 2, BDG 1979 unter anderem in Angelegenheiten des

Paragraph 14, BDG 1979 durch Senat zu entscheiden, wenn eine Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen erfolgt

ist.

Zu A) Aufhebung des angefochtenen Bescheides und Zurückverweisung

3.2. § 14 Abs. 1 BDG 1979 normiert als Voraussetzung für die amtswegige Ruhestandsversetzung die dauernde

Dienstunfähigkeit des Beamten. Unter Dienstunfähigkeit ist nach ständiger Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofs die durch körperliche oder geistige Unzulänglichkeit bedingte Unfähigkeit des Beamten zu
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verstehen, den Dienstobliegenheiten ordnungsgemäß nachzukommen; vernünftigerweise kann darunter nicht die

Unfähigkeit zu jeglicher Dienstverrichtung, sondern nur die Unfähigkeit des Beamten, seine ihm aufgrund seiner

dienstrechtlichen Stellung zukommenden Aufgaben ordnungsgemäß zu versehen, verstanden werden. Unter

„Dienstunfähigkeit“ ist alles zu verstehen, was die Eignung des Beamten zur Versehung des Dienstes aufhebt, also

nicht nur Gesundheitsstörungen, sondern auch habituelle Charaktereigenschaften und geistige Mängel, welche die

ordnungsgemäße Führung der dem Beamten übertragenen Geschäfte ausschließen (vgl. VwGH 19.03.2003,

2002/12/0301; ErläutRV 11 BlgNR 15. GP, 80).3.2. Paragraph 14, Absatz eins, BDG 1979 normiert als Voraussetzung für

die amtswegige Ruhestandsversetzung die dauernde Dienstunfähigkeit des Beamten. Unter Dienstunfähigkeit ist nach

ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs die durch körperliche oder geistige Unzulänglichkeit bedingte

Unfähigkeit des Beamten zu verstehen, den Dienstobliegenheiten ordnungsgemäß nachzukommen; vernünftigerweise

kann darunter nicht die Unfähigkeit zu jeglicher Dienstverrichtung, sondern nur die Unfähigkeit des Beamten, seine

ihm aufgrund seiner dienstrechtlichen Stellung zukommenden Aufgaben ordnungsgemäß zu versehen, verstanden

werden. Unter „Dienstunfähigkeit“ ist alles zu verstehen, was die Eignung des Beamten zur Versehung des Dienstes

aufhebt, also nicht nur Gesundheitsstörungen, sondern auch habituelle Charaktereigenschaften und geistige Mängel,

welche die ordnungsgemäße Führung der dem Beamten übertragenen Geschäfte ausschließen vergleiche VwGH

19.03.2003, 2002/12/0301; ErläutRV 11 BlgNR 15. GP, 80).

3.3. Um eine Versetzung in den Ruhestand zu rechtfertigen, muss die Dienstunfähigkeit auf Dauer, also für einen nicht

absehbaren Zeitraum, vorliegen (vgl. VwGH 23.02.2007, 2004/12/0116). Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die

Dauerhaftigkeit der Dienstunfähigkeit nur dann verneint werden darf, wenn in den Prognosen der medizinischen

Gutachter auch jener absehbare Zeitraum umschrieben wird, innerhalb dessen mit der erforderlichen

Wahrscheinlichkeit die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit am aktuellen Arbeitsplatz erwartet werden kann (vgl.

VwGH 22.02.2011, 2010/12/0035) . 3.3. Um eine Versetzung in den Ruhestand zu rechtfertigen, muss die

Dienstunfähigkeit auf Dauer, also für einen nicht absehbaren Zeitraum, vorliegen vergleiche VwGH 23.02.2007,

2004/12/0116). Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Dauerhaftigkeit der Dienstunfähigkeit nur dann verneint

werden darf, wenn in den Prognosen der medizinischen Gutachter auch jener absehbare Zeitraum umschrieben wird,

innerhalb dessen mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit am aktuellen

Arbeitsplatz erwartet werden kann vergleiche VwGH 22.02.2011, 2010/12/0035).

3.4. Dabei ist die Frage der Dienstunfähigkeit des Beamten zunächst in Ansehung seines aktuellen beziehungsweise

des zuletzt inne gehabten Arbeitsplatzes zu prüfen. Maßgebend für eine Ruhestandsversetzung ist daher die Klärung

der Frage der Dienstunfähigkeit unter konkreter Bezugnahme auf die dienstlichen Aufgaben an diesem Arbeitsplatz

(Primärprüfung). Ergibt diese, dass der Beamte nicht mehr in der Lage ist, die konkreten dienstlichen Aufgaben seines

Arbeitsplatzes in diesem Sinne zu erfüllen, ist zu prüfen, ob die Möglichkeit einer Zuweisung eines tauglichen

Verweisungsarbeitsplatzes nach § 14 Abs. 3 BDG 1979 in Betracht kommt (VwGH 23.06.2014, 2010/12/0209 mit Verweis

auf VwGH 14.10.2009, 2008/12/0212 mwN).3.4. Dabei ist die Frage der Dienstunfähigkeit des Beamten zunächst in

Ansehung seines aktuellen beziehungsweise des zuletzt inne gehabten Arbeitsplatzes zu prüfen. Maßgebend für eine

Ruhestandsversetzung ist daher die Klärung der Frage der Dienstunfähigkeit unter konkreter Bezugnahme auf die

dienstlichen Aufgaben an diesem Arbeitsplatz (Primärprüfung). Ergibt diese, dass der Beamte nicht mehr in der Lage

ist, die konkreten dienstlichen Aufgaben seines Arbeitsplatzes in diesem Sinne zu erfüllen, ist zu prüfen, ob die

Möglichkeit einer Zuweisung eines tauglichen Verweisungsarbeitsplatzes nach Paragraph 14, Absatz 3, BDG 1979 in

Betracht kommt (VwGH 23.06.2014, 2010/12/0209 mit Verweis auf VwGH 14.10.2009, 2008/12/0212 mwN).

3.5. Im Rahmen der Sekundärprüfung spielt unter anderem die gesundheitliche Verfassung des Beamten und die

Gleichwertigkeit des Verweisungsarbeitsplatzes eine Rolle. Dabei sind grundsätzlich alle Tätigkeiten der betreMenden

Verwendungsgruppe und deren Anforderungen in physischer und psychischer Hinsicht im Wirkungsbereich der jeweils

obersten Dienstbehörde anzuführen und anzugeben, ob der Beamte auf Grund der festgestellten Restarbeitsfähigkeit

imstande ist, diese Tätigkeiten auszuüben. Von dieser VerpTichtung könnte die Dienstbehörde dann entbunden sein,

wenn entweder überhaupt keine Restarbeitsfähigkeit des Beamten besteht oder dargelegt wird, dass überhaupt keine

Arbeitsplätze seiner Verwendungsgruppe frei sind, beziehungsweise, dass sämtliche freien Arbeitsplätze seiner

Verwendungsgruppe der bisherigen Verwendung nicht gleichwertig oder aber nicht im Sinne des § 14 Abs. 2 BDG 1979

zumutbar sind (vgl. VwGH 30.03.2021, Ra 2020/12/0019).3.5. Im Rahmen der Sekundärprüfung spielt unter anderem

die gesundheitliche Verfassung des Beamten und die Gleichwertigkeit des Verweisungsarbeitsplatzes eine Rolle. Dabei
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sind grundsätzlich alle Tätigkeiten der betreMenden Verwendungsgruppe und deren Anforderungen in physischer und

psychischer Hinsicht im Wirkungsbereich der jeweils obersten Dienstbehörde anzuführen und anzugeben, ob der

Beamte auf Grund der festgestellten Restarbeitsfähigkeit imstande ist, diese Tätigkeiten auszuüben. Von dieser

VerpTichtung könnte die Dienstbehörde dann entbunden sein, wenn entweder überhaupt keine Restarbeitsfähigkeit

des Beamten besteht oder dargelegt wird, dass überhaupt keine Arbeitsplätze seiner Verwendungsgruppe frei sind,

beziehungsweise, dass sämtliche freien Arbeitsplätze seiner Verwendungsgruppe der bisherigen Verwendung nicht

gleichwertig oder aber nicht im Sinne des Paragraph 14, Absatz 2, BDG 1979 zumutbar sind vergleiche VwGH

30.03.2021, Ra 2020/12/0019).

3.6. Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern die

Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. Gemäß Abs. 2 leg. cit. hat über Beschwerden

gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG das Verwaltungsgericht selbst zu entscheiden, wenn 1. der maßgebliche Sachverhalt

feststeht oder 2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der

Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.3.6. Gemäß Paragraph 28, Absatz eins,

VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern die Beschwerde nicht

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. Gemäß Absatz 2, leg. cit. hat über Beschwerden gemäß Artikel

130, Absatz eins, ZiMer eins, B-VG das Verwaltungsgericht selbst zu entscheiden, wenn 1. der maßgebliche Sachverhalt

feststeht oder 2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der

Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

Gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG hat das Verwaltungsgericht im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG

in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vorliegen und die Behörde dem nicht

bei der Vorlage der Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung des

Verfahrens widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das

Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines

neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hierbei an die rechtliche Beurteilung gebunden,

von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.Gemäß Paragraph 28, Absatz 3, VwGVG hat

das Verwaltungsgericht im Verfahren über Beschwerden gemäß Artikel 130, Absatz eins, ZiMer eins, B-VG in der Sache

selbst zu entscheiden, wenn die Voraussetzungen des Absatz 2, nicht vorliegen und die Behörde dem nicht bei der

Vorlage der Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens

widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht

den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an

die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hierbei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das

Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.

§ 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG bildet damit die Rechtsgrundlage für eine kassatorische Entscheidung des

Bundesverwaltungsgerichts, wenn „die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen“

hat.Paragraph 28, Absatz 3, zweiter Satz VwGVG bildet damit die Rechtsgrundlage für eine kassatorische Entscheidung

des Bundesverwaltungsgerichts, wenn „die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen“ hat.

Der VwGH hat sich beginnend mit seinem Erkenntnis vom 26.06.2014, Ro 2014/03/0063, mit der

SachentscheidungspTicht der Verwaltungsgerichte auseinandergesetzt und darin folgende Grundsätze

herausgearbeitet:

?        Die Aufhebung eines Bescheides einer Verwaltungsbehörde durch ein Verwaltungsgericht komme nach dem

Wortlaut des § 28 Abs. 2 Z 1 VwGVG nicht in Betracht, wenn der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt

feststeht. Dies wird jedenfalls dann der Fall sein, wenn der entscheidungsrelevante Sachverhalt bereits im

verwaltungsbehördlichen Verfahren geklärt wurde, zumal dann, wenn sich aus der Zusammenschau der im

verwaltungsbehördlichen Bescheid getroMenen Feststellungen (im Zusammenhalt mit den dem Bescheid zu Grunde

liegenden Verwaltungsakten) mit dem Vorbringen in der gegen den Bescheid erhobenen Beschwerde kein

gegenläuJger Anhaltspunkt ergibt.?        Die Aufhebung eines Bescheides einer Verwaltungsbehörde durch ein

Verwaltungsgericht komme nach dem Wortlaut des Paragraph 28, Absatz 2, ZiMer eins, VwGVG nicht in Betracht, wenn

der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt feststeht. Dies wird jedenfalls dann der Fall sein, wenn der

entscheidungsrelevante Sachverhalt bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren geklärt wurde, zumal dann, wenn

sich aus der Zusammenschau der im verwaltungsbehördlichen Bescheid getroffenen Feststellungen (im Zusammenhalt
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mit den dem Bescheid zu Grunde liegenden Verwaltungsakten) mit dem Vorbringen in der gegen den Bescheid

erhobenen Beschwerde kein gegenläufiger Anhaltspunkt ergibt.

?        Der Verfassungsgesetzgeber habe sich bei Erlassung der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl I

51/2012, davon leiten lassen, dass die Verwaltungsgerichte grundsätzlich in der Sache selbst zu entscheiden haben,

weshalb ein prinzipieller Vorrang einer meritorischen EntscheidungspTicht der Verwaltungsgerichte anzunehmen

ist.?        Der Verfassungsgesetzgeber habe sich bei Erlassung der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012,

Bundesgesetzblatt Teil eins, 51 aus 2012,, davon leiten lassen, dass die Verwaltungsgerichte grundsätzlich in der Sache

selbst zu entscheiden haben, weshalb ein prinzipieller Vorrang einer meritorischen EntscheidungspTicht der

Verwaltungsgerichte anzunehmen ist.

Nach der Rechtsprechung des VwGH (beginnend mit VwGH 26.06.2014, Ro 2014/03/0063) stellt die nach § 28 Abs. 3

zweiter Satz VwGVG bestehende Zurückverweisungsmöglichkeit eine Ausnahme von der grundsätzlich meritorischen

Entscheidungszuständigkeit der Verwaltungsgerichte dar. Nach dem damit gebotenen Verständnis steht diese

Möglichkeit bezüglich ihrer Voraussetzungen nicht auf derselben Stufe wie die im ersten Satz des § 28 Abs. 3 VwGVG

verankerte grundsätzlich meritorische Entscheidungskompetenz der Verwaltungsgerichte. Vielmehr verlangt das in §

28 VwGVG insgesamt normierte System, in dem insbesondere die normative Zielsetzung der

Verfahrensbeschleunigung bzw. der Berücksichtigung einer angemessenen Verfahrensdauer ihren Ausdruck Jndet,

dass von der Möglichkeit der Zurückverweisung nur bei krassen bzw. besonders gravierenden Ermittlungslücken

Gebrauch gemacht wird. Eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur Durchführung notwendiger

Ermittlungen wird daher insbesondere dann in Betracht kommen, wenn die Verwaltungsbehörde jegliche erforderliche

Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts (vgl. § 37 AVG) lediglich

völlig ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat. Gleiches gilt, wenn konkrete

Anhaltspunkte annehmen lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen unterließ, damit diese

dann durch das Verwaltungsgericht vorgenommen werden (etwa im Sinn einer „Delegierung“ der Entscheidung an das

Verwaltungsgericht). Nach der Rechtsprechung des VwGH (beginnend mit VwGH 26.06.2014, Ro 2014/03/0063) stellt

die nach Paragraph 28, Absatz 3, zweiter Satz VwGVG bestehende Zurückverweisungsmöglichkeit eine Ausnahme von

der grundsätzlich meritorischen Entscheidungszuständigkeit der Verwaltungsgerichte dar. Nach dem damit gebotenen

Verständnis steht diese Möglichkeit bezüglich ihrer Voraussetzungen nicht auf derselben Stufe wie die im ersten Satz

des Paragraph 28, Absatz 3, VwGVG verankerte grundsätzlich meritorische Entscheidungskompetenz der

Verwaltungsgerichte. Vielmehr verlangt das in Paragraph 28, VwGVG insgesamt normierte System, in dem

insbesondere die normative Zielsetzung der Verfahrensbeschleunigung bzw. der Berücksichtigung einer

angemessenen Verfahrensdauer ihren Ausdruck Jndet, dass von der Möglichkeit der Zurückverweisung nur bei

krassen bzw. besonders gravierenden Ermittlungslücken Gebrauch gemacht wird. Eine Zurückverweisung der Sache an

die Verwaltungsbehörde zur Durchführung notwendiger Ermittlungen wird daher insbesondere dann in Betracht

kommen, wenn die Verwaltungsbehörde jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur

Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts vergleiche Paragraph 37, AVG) lediglich völlig ungeeignete

Ermittlungsschritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat. Gleiches gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte annehmen

lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen unterließ, damit diese dann durch das

Verwaltungsgericht vorgenommen werden (etwa im Sinn einer „Delegierung“ der Entscheidung an das

Verwaltungsgericht).

Bescheide, die bloß in der Begründung dürftig sind, rechtfertigen hingegen keine Zurückverweisung der Sache, wenn

brauchbare Ermittlungsergebnisse vorliegen, die im Zusammenhalt mit einer allenfalls durchzuführenden Verhandlung

zu vervollständigen sind (siehe u.a. VwGH 06.04.2016, Ra 2015/08/0071).

3.7. Für den gegenständlichen Fall ergibt sich daraus Folgendes:

Im gegenständlichen Fall erweist sich der bekämpfte Bescheid schon auf Ebene der Primärprüfung als mangelhaft. Die

belangte Behörde hat keinerlei Feststellungen zu den dienstlichen Aufgaben des Beschwerdeführers auf seinem zuletzt

innegehabten Arbeitsplatz getroMen. Es fehlen sämtliche Feststellungen über die mit dem Arbeitsplatz des

Beschwerdeführers verbundenen dienstlichen Aufgaben.

Das der PVA zur Verfügung gestellte AnforderungsproJl enthält diesbezüglich keine Angaben, sondern nur die für die

ordnungsgemäße Verrichtung des Dienstes auf dem Arbeitsplatz 0779 Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C
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(Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7.500 kg) (PT7 / -)

notwendigen geistigen und körperlichen Erfordernisse. Die belangte Behörde hätte im Ermittlungsverfahren konkrete

Feststellungen über die Aufgaben auf dem vom Beschwerdeführer zuletzt ausgeübten Arbeitsplatz treMen müssen.

Nachdem derartige Ermittlungen unterblieben sind, liegt ein unvollständiger bzw. ergänzungsbedürftiger Sachverhalt

vor (siehe dazu u.a. VwGH 04.09.2012, 2012/12/0031).

An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass sich – anders als von der belangten Behörde angeführt – aus den

vorliegenden Stellungnahmen der PVA nicht zweifelsfrei eine Dienstunfähigkeit des Beschwerdeführers im Hinblick auf

seinen Arbeitsplatz ergibt. So ist dem ärztlichen Gesamtgutachten zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer

vollschichtig für mittelschwere Tätigkeiten entsprechend dem Leistungskalkül geeignet sei. Auch dem orthopädischen

Facharztgutachten ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer aus rein orthopädischer Sicht für mittelschwere

Tätigkeiten entsprechend dem Leistungskalkül vollschichtig geeignet sei.

Wenn die belangte Behörde zum Ergebnis gekommen wäre, dass der Beschwerdeführer in Ansehung seines

Arbeitsplatzes nicht mehr dienstfähig wäre, hätte sie im Rahmen der Sekundärprüfung Verweisungsarbeitsplätze zu

prüfen gehabt. Dabei wären die in Betracht kommenden Arbeitsplätze so zu beschreiben gewesen, dass die konkreten,

damit verbundenen Aufgaben und AnforderungsproJle sichtbar werden. Weder dem Bescheid noch dem gesamten

vorgelegten Verwaltungsakt können jedoch Angaben zu konkreten Verweisungsarbeitsplätzen entnommen werden.

Der bekämpfte Bescheid erweist sich somit auch im Hinblick auf diese Sekundärprüfung als mangelhaft. Ihm kann

dazu nur die pauschale Aussage entnommen werden, dass ein anderer, der dienstrechtlichen Stellung des

Beschwerdeführers gleichwertiger Arbeitsplatz, den er auf Grund seines Gesundheitszustandes besorgen könnte, im

Bereich der Dienstbehörde nicht zur Verfügung gestellt werden könne. Es werden jedoch keine

Verweisungsarbeitsplätze mitsamt den damit verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten angeführt und Jnden sich dazu

auch im gesamten Verfahrensakt keine Unterlagen.

Somit sind hinsichtlich der Sekundärprüfung keinerlei Ermittlungsschritte ersichtlich, wonach die Dienstbehörde eine

nachvollziehbare Prüfung im Sinne der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs durchgeführt hätte.

Der angefochtene Bescheid erweist sich somit auch hinsichtlich der Feststellungen zur (Nicht)Verfügbarkeit eines

tauglichen Verweisungsarbeitsplatzes als nicht tragfähig. Vielmehr hat die belangte Behörde im Sinne der oben

angeführten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs den Sachverhalt nur ansatzweise ermittelt.

3.8. Dass eine unmittelbare weitere Beweisaufnahme in einer mündlichen Verhandlung durch das

Bundesverwaltungsgericht „im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden“

wäre, ist nicht ersichtlich, zumal es sich bei den in Rede stehenden Ermittlungen um solche handelt, bei denen die

belangte Behörde besonders „nahe am Beweis“ ist (vgl. VwGH 25.01.2017, Ra 2016/12/0109).3.8. Dass eine

unmittelbare weitere Beweisaufnahme in einer mündlichen Verhandlung durch das Bundesverwaltungsgericht „im

Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden“ wäre, ist nicht ersichtlich,

zumal es sich bei den in Rede stehenden Ermittlungen um solche handelt, bei denen die belangte Behörde besonders

„nahe am Beweis“ ist vergleiche VwGH 25.01.2017, Ra 2016/12/0109).

Da somit der maßgebliche Sachverhalt noch nicht feststeht, war in Gesamtbeurteilung der dargestellten Erwägungen

der angefochtene Bescheid der belangten Behörde gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG aufzuheben und die

Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückzuverweisen.Da somit der

maßgebliche Sachverhalt noch nicht feststeht, war in Gesamtbeurteilung der dargestellten Erwägungen der

angefochtene Bescheid der belangten Behörde gemäß Paragraph 28, Absatz 3, zweiter Satz VwGVG aufzuheben und

die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückzuverweisen.

3.9. Die belangte Behörde wird nunmehr auf Grundlage einer aktuellen Arbeitsplatzbeschreibung die konkreten

dienstlichen Aufgaben des Beschwerdeführers auf dem zuletzt von ihm inne gehabten Arbeitsplatz festzustellen

haben. Anhand dieser Grundlagen hat eine ärztliche Begutachtung bzw. fundierte Beurteilung der Dienstfähigkeit

stattzuJnden. Sollte diese Überprüfung ergeben, dass beim Beschwerdeführer hinsichtlich seines zuletzt ausgeübten

Arbeitsplatzes eine dauernde Dienstunfähigkeit vorliegen sollte, wäre sodann eine Sekundärprüfung vorzunehmen.

3.10. Eine mündliche Verhandlung konnte im gegenständlichen Fall gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 2. Fall VwGVG unterbleiben,

weil bereits aufgrund der Aktenlage feststand, dass der angefochtene Bescheid „aufzuheben“ war. Dieser Tatbestand

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=2012/12/0031&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202016/12/0109&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202016/12/0109&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True


ist auch auf Beschlüsse zur Aufhebung und Zurückverweisung anwendbar (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG § 67d Rz 22

AVG [Stand 1.7.2007, rdb.at]).3.10. Eine mündliche Verhandlung konnte im gegenständlichen Fall gemäß Paragraph 24,

Absatz 2, ZiMer eins, 2. Fall VwGVG unterbleiben, weil bereits aufgrund der Aktenlage feststand, dass der angefochtene

Bescheid „aufzuheben“ war. Dieser Tatbestand ist auch auf Beschlüsse zur Aufhebung und Zurückverweisung

anwendbar vergleiche Hengstschläger/Leeb, AVG Paragraph 67 d, Rz 22 AVG [Stand 1.7.2007, rdb.at]).

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. Gemäß

Paragraph 25 a, Absatz eins, VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer

Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine

sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Die oben angeführte

Rechtsprechung ist auf den verfahrensgegenständlichen Fall übertragbar.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4,

B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche

Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofs ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofs auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Die oben angeführte Rechtsprechung ist auf den

verfahrensgegenständlichen Fall übertragbar.

Schlagworte

Arbeitsplatz Dienstunfähigkeit Ermittlungspflicht Gesundheitszustand Gutachten Kassation mangelnde

Sachverhaltsfeststellung öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis Restarbeitsfähigkeit Ruhestandsversetzung

Verweisungsarbeitsplatz

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:BVWG:2024:W293.2298308.1.00

Im RIS seit

10.10.2024

Zuletzt aktualisiert am

10.10.2024

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/25a
https://www.bvwg.gv.at
file:///

	TE Bvwg Beschluss 2024/9/18 W293 2298308-1
	JUSLINE Entscheidung


